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Ehegatten-Arbeitsvertrag – Hinweise zur Gestaltung und 
zur betrieblichen Altersversorgung

1 Der Ehegatten-Arbeitsvertrag
In vielen kleinen und mittelständischen Betrieben ist es üblich, dass 
der Ehegatte bzw. Lebenspartner mitarbeitet. Mit einem Ehegatten- 
Arbeitsvertrag kann der Ehegatte einerseits für seine Arbeit ent-
lohnt werden und andererseits können steuerliche und sozialversi-
cherungsrechtliche Vorteile genutzt werden.
Form des Arbeitsvertrages
Für die zivilrechtliche Anerkennung des Arbeitsvertrages ist keine 
besondere Form zwingend vorgeschrieben. Arbeitsverträge können 
auch mündlich oder stillschweigend geschlossen werden. Aus 
Beweisgründen ist jedoch ein schriftlicher Arbeitsvertrag dringend 
zu empfehlen.
Darüber hinaus ist der Arbeitgeber verpflichtet, spätestens einen 
Monat nach dem vereinbarten Vertragsbeginn die wesentlichen 
Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen und dem Arbeitneh-
mer auszuhändigen (§ 2 Nachweisgesetz). Ein schriftlicher Arbeits-
vertrag erfüllt die Verpflichtung des Arbeitgebers aus dem Nach-
weisgesetz, wenn alle vorgeschriebenen Regelungen im 
Arbeitsvertrag enthalten sind.
2 Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung
Ehegatten-Arbeitsverträge werden grundsätzlich steuerlich 
genauso anerkannt wie Verträge mit familienfremden Arbeitneh-
mern. Wegen der besonderen persönlichen Beziehung zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber stellt die Finanzverwaltung jedoch 
zur Vermeidung missbräuchlicher Gestaltung strenge formelle 
Anforderungen an die Formulierung und Durchführung des Arbeits-
vertrages.
Ehegatten-Arbeitsverträge werden steuerrechtlich nur anerkannt, 
wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen (R 4.8 Einkommen-
steuer-Richtlinien – EStR, H 4.8 Amtliche Hinweise zu den EStR – 
EStH).
2.1 Ernsthafte Vereinbarung
Der Ehegatten-Arbeitsvertrag muss ernsthaft und im Voraus verein-
bart werden. Rückwirkende Vereinbarungen werden steuerlich nicht 
anerkannt. Der Arbeitsvertrag sollte aus Gründen der Rechtssicher-
heit schriftlich abgeschlossen werden. 
Wie unter Fremden üblich sollte der Arbeitsvertrag Regelungen 
über Arbeitszeit, Urlaub, Kündigung, die Höhe des Gehalts und 
zusätzliche Leistungen wie z. B. eine betriebliche Altersversorgung 
enthalten. Die ausgeübte Tätigkeit sollte in Bezug auf Art und 
Umfang genau beschrieben werden.
2.2 Tatsächliche und vereinbarungsgemäße Durchführung
Der Ehegatten-Arbeitsvertrag muss seinem Inhalt nach auch tat- 
sächlich durchführbar sein. Dazu gehört, dass der Arbeitnehmer- 
Ehegatte die vereinbarte Arbeitsleistung tatsächlich erbringt und 
der Arbeitgeber-Ehegatte den vereinbarten Arbeitslohn pünktlich 
auszahlt. Dabei ist eine Überweisung auf ein alleiniges Konto des 
Arbeitnehmer-Ehegatten zu empfehlen. Lohnsteuer- und Sozialver-
sicherungsbeiträge (sofern Sozialversicherungspflicht besteht) sind 
einzubehalten und abzuführen.
2.3 Fremdvergleich
Der Ehegatten-Arbeitsvertrag muss nach Inhalt und Ausführung 
dem entsprechen, was unter Fremden üblich ist. So darf z. B. das 
Gehalt (einschl. der Nebenleistungen) des Arbeitnehmer-Ehegatten 
den Betrag nicht überschreiten, den ein familienfremder Arbeitneh-
mer für eine gleichartige Tätigkeit erhalten würde.
3 Sozialversicherungsrechtliche Behandlung
Bei mitarbeitenden Ehegatten (und anderen Familienangehörigen) 
wird von einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnis ausgegangen, wenn sie in den Betrieb wie eine fremde 
Arbeitskraft und anstelle einer fremden Arbeitskraft eingegliedert 
sind und die Beschäftigung tatsächlich ausgeübt wird. Dazu gehört 
auch, dass sie dem Weisungsrecht des Arbeitgebers unterliegen 
(auch in abgeschwächter Form), ein der Arbeitsleistung angemes-
senes Entgelt vereinbaren und regelmäßig beziehen, regelmäßig 
von ihrem Arbeitsentgelt Lohnsteuer entrichten und dass das 
Arbeitsentgelt vom Arbeitgeber als Betriebsausgabe verbucht wird.

3.1 Feststellung der Sozialversicherungspflicht (Statusfeststel-
lungsverfahren)
Die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund  
entscheidet, ob der mitarbeitende Ehegatte sozialversicherungs-
pflichtig ist oder nicht. Dafür wird bei erstmaliger Beschäftgungsauf-
nahme im Rahmen eines obligatorischen Statusfeststellungsverfah-
rens das Versicherungsverhältnis von mitarbeitenden Ehegatten 
beurteilt.
3.2 Geringfügige Beschäftigung (Mini- und Midijobber)
Die Entgeltgrenze für Minijobber orientiert sich am gesetzlichen 
Mindestlohn. Sie ist dynamisch und beträgt in 2026 603 EUR 
monatlich. Arbeitnehmer, die regelmäßig im Monat bis zu 603 EUR 
verdienen (so genannte Minijobber), sind in der gesetzlichen Kran-
ken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung versicherungsfrei. In 
der gesetzlichen Rentenversicherung besteht dem Grunde nach 
Versicherungspflicht. Der Arbeitgeber leistet für den Minijobber 
einen Pauschalbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung in 
Höhe von 13 % (es sei denn, der Minijobber ist privat versichert) 
und zur Rentenversicherung in Höhe von 15 %. Außerdem zahlt er 
i.d.R. eine pauschale Lohnsteuer in Höhe von 2 % sowie übliche 
Umlagen. 
Der Arbeitnehmer zahlt einen geringen Eigenanteil. Dieser ergibt 
sich aus der Differenz zwischen dem GRV-Beitragssatz  
(2026: 18,6 %) und dem AG-Pauschalbeitrag (15 %) und beträgt 
3,6 %.
Der Minijobber kann sich von der Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen. Die Befreiung ist 
für die Dauer dieses Beschäftigungsverhältnisses bindend und 
kann nicht widerrufen werden. 
Die Befreiung ist jedoch nicht zu empfehlen, denn mit dem gerin-
gen Eigenanteil sichert sich der Minijobber den Rechtsanspruch auf 
Entgeltumwandlung in der betrieblichen Altersversorgung, die Zula-
genförderung für Riester-Renten und Vorteile in der gesetzlichen 
Rentenversicherung, wie z. B. die Erhöhung des Rentenanspruchs, 
die Erfüllung aller Wartezeiten und den Anspruch auf Rehabilitati-
onsleistungen.
Wird die Minijob-Grenze überschritten, verliert die beschäftigte Per-
son ihren Minijob-Status und geht in die Midijob-Zone über.  
Für Midijobber (ab 603,01 EUR) gilt eine Entgeltobergrenze von 
2.000 EUR. 
Im Übergangsbereich zwischen 603,01 und 2.000 EUR ist das 
Arbeitsentgelt beitragspflichtig in allen Zweigen der Sozialversiche-
rung. Um Beschäftigte in Midijobs zu entlasten steigt der Beitrags-
satz aber für Beschäftigte sukzessiv an, währen die Belastung für 
die Unternehmen „spiegelbildlich“ abnimmt - bis die regulären Bei-
tragssätze erreicht sind. Die volle Sozialabgabenpflicht trifft Arbeit-
nehmer dann erst ab einem monatlichen Verdienst von mehr als 
2.000 EUR. 
4 Betriebliche Altersversorgung für den mitarbeitenden Ehe-
gatten
Wie bei jedem anderen Arbeitsverhältnis ist auch bei steuerlich 
anzuerkennenden Ehegatten-Arbeitsverhältnissen die Einrichtung 
einer betrieblichen Altersversorgung möglich. Ähnlich wie der 
Arbeitsvertrag wird auch die betriebliche Altersversorgung für den 
mitarbeitenden Ehegatten für die steuerliche Anerkennung einer 
strengen Prüfung durch das Finanzamt unterzogen (R 4b und R 6a 
EStR, H 4b und H 6a EStH, BMF v. 4.9.1984 – BStBl. I S. 495 und 
v. 9.1.1986 – BStBl. I S. 7)).
4.1 Betriebliche Veranlassung
Es wird geprüft, ob auch familienfremde Arbeitnehmer mit einer 
vergleichbaren Tätigkeit eine entsprechende betriebliche Altersver-
sorgung erhalten oder sie ihnen zumindest ernsthaft angeboten 
worden ist. Ist ein Vergleich nicht möglich, weil keine vergleichba-
ren Arbeitnehmer beschäftigt werden, ist entscheidend, ob eine 
hohe Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass auch einem familien-
fremden Arbeitnehmer eine betriebliche Altersversorgung angebo-
ten worden wäre.
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4.2 Angemessenheit der Versorgungsleistungen – Überversor-
gung
Die Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung (Direktzu-
sage, Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds und 
Unterstützungskasse) dürfen zusammen mit einer zu erwartenden 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht höher sein 
als 75 % der Bezüge des Arbeitnehmer-Ehegatten (BMF v. 
3.11.2004 IV B 2 – S 2176 –13/04).
Für die Höhe der zugesagten Versorgungsleistungen und der 
Bezüge sind die Verhältnisse am Bilanzstichtag maßgebend. 
Zugrundegelegt werden die vertraglich zugesagten Leistungen zum 
Pensionierungsalter.
Kapitalleistungen werden für die Prüfung in eine Rente umgerech-
net, wobei 10 % der Kapitalleistung als Jahresbetrag einer Rente 
angesehen werden.
Es sind sämtliche Aktivbezüge zu berücksichtigen. 
Wandelt der mitarbeitende Ehegatte einen bereits bestehenden 
und steuerlich anerkannten Teil seines Arbeitslohns in eine betrieb-
liche Altersversorgung um, ist nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofes (V III R 68/06 vom 10.06.2008 und X R 32/18 
vom 28.10.2020) von einer Prüfung der Überversorgung abzuse-
hen.
4.3 Entgeltumwandlung
Eine Entgeltumwandlung im Rahmen eines Ehegatten-Arbeitsver-
hältnisses ist regelmäßig steuerlich anzuerkennen, wenn diese Vor-
aussetzungen erfüllt sind (Urteil des BFH vom 28.10.2020 X R 
32/18):
	- Grundsätzlich ist auch bei Entgeltumwandlungen im Rahmen von 
Ehegatten-Arbeitsverhältnissen ein Fremdvergleich anzustellen.

	- Die betriebliche Altersversorgung kann nur dann betrieblich 
veranlasst sein, wenn auch das Arbeitsverhältnis steuerrechtlich 
anerkannt wird.

	- Die zugrundeliegende Vereinbarung muss ernsthaft gewollt und 
eindeutig vereinbart sein. 

	- Es muss wahrscheinlich sein, dass die Vereinbarung auch einem 
familienfremden Arbeitnehmer angeboten worden wäre.

	- Die Entgeltumwandlung ist steuerlich nicht zu beanstanden, wenn 
der Aufwand des Arbeitgeber-Ehegatten insgesamt betragsmäßig 
gleich bleibt. Der Arbeitnehmer disponiert wirtschaftlich über sein 
eigenes (künftiges) Vermögen.

Die Nichtanerkennung der Entgeltumwandlung ist die Ausnahme. 
Es müssen besondere Umstände eintreten:
	- Eine vollständige Umwandlung des Gehalts in betriebliche 
Altersversorgung - so genannte Nur-Pension - ist kritisch zu beur-
teilen. Hierin könnte eine ungewöhnliche und unangemessene 
Umgestaltung des Arbeitsverhältnisses gesehen werden.

	- Auch eine sprunghafte Anhebung des Gehalts vor der Entgeltum-
wandlung könnte problematisch sein. Der Bundesfinanzhof hat 
keinen festen Zeitraum festgelegt, eine Zeitspanne von 3 Jahren 
hält er zum Beispiel für unproblematisch.

4.4 Direktversicherung/Pensionskasse im Rahmen von Mini- 
und Midijobs
Auch Mini- und Midijobber können grundsätzlich eine Direktversi-
cherung/Pensionskassenversorgung erhalten, wenn die Vorausset-
zungen gemäß Pkt. 4.1 und 4.2 beachtet werden.
Arbeitgeberfinanzierte Beiträge in die Direktversicherung oder an 
die Pensionskasse, die nach § 3 Nr. 63 EStG oder nach § 100 
EStG steuerfrei gezahlt werden, führen nicht zu einem Überschrei-
ten der Minijob-Grenze (siehe Punkt 3.2), da sie nicht zum sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsentgelt zählen. (Achtung: Voraus-
setzung für die steuerfreie Beitragszahlung nach § 3 Nr. 63 und  
§ 100 EStG ist ein 1. Arbeitsverhältnis (nicht Steuerklasse VI).) 
Eine Entgeltumwandlung ist für Minijobber regelmäßig nicht zu 
empfehlen. Minijobs sind für den Arbeitnehmer steuer- und sozial-
versicherungsfrei. Wandelt der Arbeitnehmer Teile seines Arbeits-
entgelts in betriebliche Altersversorgung um, wird aus dem steuer- 
und ggf. sozialversicherungsfreien Arbeitsentgelt eine 
(nachgelagert) besteuerte und sozialversicherungspflichtige Versor-
gungsleistung.

Für Beschäftigte im Midijob-Bereich ist eine Entgeltumwandlung 
grundsätzlich empfehlenswert, da sie - abhängig von der Belastung 
im Übergangsbereich -  entsprechende Einspareffekte bei Steuer- 
und Sozialabgaben erzeugt. Außerdem“senkt“ die Entgeltumwand-
lung das verbleibende Gehalt, so dass ggf. ein geringerer Beitrags-
satz für den Arbeitnehmerbeitrag anfällt.
Wichtig: Die späteren Leistungen sind voll zu versteuern und bei-
tragspflichtig in der Kranken- und Pflegeversicherung.  In der Regel 
ist die Steuerbelastung als Rentner aber deutlich geringer und 
durch die Freigrenzen-/Freibetragsregelung fallen in der Regel 
auch - wenn überhaupt - nur geringe Sozialabgaben an.
4.5 Geringverdienerförderung nach § 100 EStG
Der Arbeitgeber kann auch für den mitarbeitenden Ehegatten den 
Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung (§ 100 EStG) 
erhalten, wenn die die betriebliche Altersversorgung steuerlich 
anerkannt ist und die Voraussetzungen erfüllt sind:
	- Der Arbeitgeber erhält die Förderung für Arbeitnehmer, deren 	
laufender Bruttoarbeitslohn nicht mehr als 2.575 EUR monatlich 	
beträgt.

	- Es muss ein versicherungsförmiger Durchführungsweg sein: 	
Direktversicherung, Pensionskasse oder Pensionsfonds

	- Nur Rente oder Auszahlungsplan, Option auf Einmalkapitalaus-
zahlung ist nicht steuerschädlich

	- Erstes Dienstverhältnis (nicht möglich für Arbeitnehmer in Steuer-
klasse VI)

	- In dem abgeschlossenen Vertrag müssen die Vertriebskosten auf 
die gesamte Vertragslaufzeit verteilt werden

	- Der Arbeitgeber muss mindestens 240 EUR im Jahr aufwenden. 
Förderfähig sind höchstens 960 EUR jährlich.

Der Arbeitgeber kann den Förderbetrag auch für die Versorgung 
eines Minijobbers erhalten. Es wird für den Förderbetrag nicht zwi-
schen der Art der Beschäftigung unterscheiden. Es ist unerheblich 
ob jemand Auszubildender, Teilzeit-/Vollzeitbeschäftigter oder 
Geringverdiener ist. Entscheidend ist, dass sich der Arbeitnehmer 
in einem ersten Arbeitsverhältnis befindet und unter die Einkom-
mensgrenze fällt.
4.6 Hinterbliebenenversorgung in Einzelunternehmen
Wird die betriebliche Altersversorgung über eine Pensionszusage 
oder Unterstützungskasse durchgeführt, darf die Zusage nur Leis-
tungen für das Alter, bei Invalidität und für Waisen vorsehen. Eine 
Hinterbliebenenversorgung wird steuerlich nicht anerkannt, da im 
Leistungsfall Anspruch und Verpflichtung in einer Person zusam-
menfallen.
Für Direktversicherungen und Pensionskassenversorgungen gilt 
diese Einschränkung nicht.
4.7 Mitarbeitende nahe Familienanghörige
In seiner Rechtsprechung sieht der Bundesfinanzhof die Rechts-
grundsätze für mitarbeitende Ehegatten, nahe Familienangehörige 
und Gesellschafter-Geschäftsführer als vergleichbar an.


